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1. Nachweis des konstruktiven Brandschutzes 

1.1 Vorbemerkungen 

Das Gebäude hat einen unregelmäßigen rechteckigen Grundriss auf einer Fläche von Länge ca. 27 m und 
einer Breite von ca. 23 m. Es hat 2 Geschosse zzgl. Dachraum und ist teilweise unterkellert.  

Es handelt sich um ein Mauerwerksbau, der um 1900 gebaut wurde. Die Kellerdecke ist eine Kappendecke. 
Die restlichen Decken sind Holzbalkendecken. Der Anbau von 1972 besitzt Massivdecken und ein 
Flachdach. 

Gemäß Prüfbericht zum Brandschutzkonzept wird das Gebäude in die Gebäudeklasse 3 eingeordnet, sowie 
auf Grundlage des Bestuhlungsplanes für den Saal erfolgt die Zuordnung als nicht geregelter Sonderbau. 

Gemäß Sächsischer Bauordnung ist für die tragenden Bauteile die Anforderung feuerhemmend zu erfüllen, 
im Kellergeschoss feuerbeständig, für das Dachgeschoss bestehen keine Anforderungen. 

Die Gliederung des konstruktiven Brandschutznachweises orientiert sich an den Vorgaben der SächsBO. 

Bei der Ausführung sind die Mindestbauteildicken und Betonüberdeckungen infolge Brandschutz 
einzuhalten. Hierbei ist aber zu prüfen, ob statische oder brandschutztechnische Vorschriften maßgebend 
sind. 

Es wird nur die Feuerwiderstandsdauer der tragenden Bauteile nachgewiesen. Nachweise die das 
Ausbaugewerk betreffen, z.B. leichte Trennwände mit Feuerwiderstandsanforderungen, sind nicht 
Gegenstand dieser Zusammenstellung, 

Die Vorgaben aus dem Brandschutzkonzept (im Folgenden abgekürzt: BSK) zu Abweichungen und 
Ertüchtigungsmaßnahmen sind einzuhalten. 

 

1.2 Grundlagen des konstruktiven Brandschutznachweis 

Grundlagen für nachfolgende Nachweise sind die vorliegenden Unterlagen: 

- Entwurfsplanung Kulturhaus Beucha von quartier vier, Könneritzstraße 21 in 04229 Leipzig, vom 

08.05.2023 

- Brandschutzkonzept des Brandschutzbüro Dr.-Ing. Rönn AZ22-099-01 vom 25.05.2023, 

1.Fortschreibung AZ22-099 vom 01.02.2024 

Der Nachweis des konstruktiven Brandschutzes wird auf der Grundlage der derzeitigen gültigen Normen und 

Vorschriften erstellt. Im Einzelnen werden berücksichtigt: 

- Vorschriften/ Literatur Sächsische Bauordnung von 2004 sowie Fassung der Bekanntmachung von 2016 

- DIN 4102 Brandverhalten von Bauteilen; sowie DIN EN 1992-1-2 Stahlbetonbau Bemessung 

Brandfall; DIN EN 1992-1-3 Stahlbau Bemessung Brandfall; DIN EN 1996-1-2 Mauerwerksbau 

Bemessung Brandfall 

- Baulicher Brandschutz im Bestand, Gerd Geburtig, Beuth Verlag, 2. Auflage 2014 

Bei der Verwendung zugelassener Produkte sind neben den genannten Vorschriften auch die Zulassungen 

bzw. Prüfzeugnisse und die Herstellerangaben unbedingt zu beachten. 

  



 

Henneker Zillinger  
Beratende Ingenieure Leipzig PartG mbB 

Prager Straße 34    04317 Leipzig 
Fon: (0341) 4 87 83-21    Mail: info@hzi-leipzig.de 

Seite     4        

Auftrag-Nr.:22-098-A2                            Konstruktiver Brandschutznachweis   

 

 

Projekt: Kulturhaus Beucha – Teil 2 Sanierung Kulturhaus Beucha 

 
 

1.3 Anforderungen an die Bauteile 

Die jeweiligen Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer der einzelnen tragenden Bauteile ergeben sich 

aus der Sächsischen Bauordnung (SächsBO) in der Fassung vom 11. Mai 2015, zuletzt geändert durch am 

20.12.2022 (SächsGVBl. S. 705). Diese werden hier aus dem Brandschutzkonzept für das Bauvorhaben 

``Sanierung Kulturhaus Beucha mit Neubau Gründerzentrum & Stadt-Land-Labor`` dargestellt und 

kommentiert, ausführliche Angaben siehe dort. 

Hinweis: Die aufgeführten Paragraphen und Absätze werden nicht in allen Fällen vollständig zitiert. 

 

• Tragende Wände, Stützen   §27 SächsBO 
Sämtliche tragende und aussteifende Bauteile wie Wände und Stützen müssen im Brandfall ausreichend 

lang standsicher sein. Sie sind feuerhemmend auszubilden.  Dies gilt nicht für Geschosse im Dachraum, 

da darüber keine Aufenthaltsräume möglich sind.  Im Kellergeschoss müssen tragende Wände und 

Stützen feuerbeständig sein. 

 

• Außenwände     §28 SächsBO 
Außenwände und Außenwandteile müssen so ausgebildet werden, dass eine Brandausbreitung 

ausreichend lang begrenzt ist. 

 

• Raumabschließende Trennwände  §29 SächsBO 
Trennwände müssen als raumabschließende Bauteile ausreichend lang widerstandsfähig gegen 

Brandausbreitung sein. Trennwände müssen die Feuerwiderstandsfähigkeit der tragenden und 

aussteifenden Bauteile des jeweiligen Geschosses haben.  

Objektbezogen bestehen für die Trockenbauwände als Trennwände zwischen den Räumen keine 

Brandschutzanforderungen, näherer Ausführungen siehe BSK. 

 

• Decken      §31 SächsBO 
Decken müssen als tragende und raumabschließende Bauteile zwischen Geschossen im Brandfall 

ausreichend lang standsicher und widerstandsfähig gegen die Brandausbreitung sein. Sie müssen 

feuerhemmend sein. 

Die bestehenden Holzbalkendecken bleiben unverändert und besitzen in der Regel einen 

Feuerwiderstand von 30 Minuten, feuerhemmend. 

Die ``Preußische Ziegelkappendecke`` ist im Kellergeschoß feuerbeständig auszuführen bzw. zu 

ertüchtigen. 
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• Dächer     §32 SächsBO 
Die Dachhaut muss gegen Flugfeuer und strahlende Wärme widerstandsfähig sein (harte Bedachung). 

 

• Treppen     §34 SächsBO 
Die tragenden Teile notwendiger Treppen müssen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen und 

feuerhemmend sein. 

Objektbezogen besteht eine Abweichung zu den Anforderungen der SächsBO, wonach die bestehende 

Treppe im Anbau / großer Treppenraum als interne Treppe eingestuft wird. Sie besteht aus einer 

Stahlkonstruktion, mit nichtbrennbaren Baustoffen. 

 

• Notwendige Treppenräume  §35 SächsBO 
Wände notwendiger Treppenräume müssen feuerhemmend sein und aus nichtbrennbaren Baustoffen 

bestehen. 

Der obere Abschluss notwendiger Treppenräume muss mindestens feuerhemmend sein. Dies gilt nicht, 

wenn der obere Abschluss das Dach ist und die Treppenraumwände bis unter die Dachhaut reichen. 

 

• Notwendige Flure    §36 SächsBO 
Die Wände notwendiger Flure müssen als raumabschließende Bauteile feuerhemmend, in 

Kellergeschossen feuerbeständig sein. 

 

 

Begriffsdefinition: 

 
Feuerbeständig  = R 90  Bauteil mit einer Feuerwiderstandsdauer von 90 Minuten  

     und in den wesentlichen tragenden Teilen aus nichtbrennbaren  

     Stoffen bestehend. Verkleidung aus brennbaren Stoffen. 

   REI-M 90 tragendes Bauteil nicht brennbar mit Sonderanforderung 

     Brandwandqualität ( Restragfähigkeit nach Abbrandzeit) – mit  

     Raumabschluss (EI) 

   EI 90  nichttragende Innenwände 

Hochfeuerhemmend = R 60  Bauteil mit einer Feuerwiderstandsdauer von 60 Minuten 

Feuerhemmend  = R 30  Bauteil mit einer Feuerwiderstandsdauer von 30 Minuten aus  

     brennbaren Baustoffen 
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2. Nachweis der Feuerwiderstandsdauer für die Bauteile 

2.1 § 27/28 Tragende Wände, Pfeiler, Stützen / Außenwände 

1) Mauerwerkswände: im Bestand 
Tragende, raumabschließende Mauerwerkswände:(mehrseitige Brandbeanspruchung) 

DIN EN 1996-1-2/NA:2022-09 
Tabelle NA B.1.2 
erf.: R 90 – feuerbeständig  - KG 
 
Mauerziegel nach DIN 105 Teil 1 

Rohdichteklasse  1,2 
ohne Putz / mit beidseitigem Putz 

6,fi ≤ 0,15         min. d  11,5 cm / 11,5 cm 

6,fi ≤ 0,42         min. d  14,0 cm / 11,5 cm 

6,fi ≤ 0,70         min. d  17,5 cm / 11,5 cm 
 
 
 
 
erf.: R 30 – feuerhemmend - NG 
 
Mauerziegel nach DIN 105 Teil 1 

Rohdichteklasse  1,2 
ohne Putz / mit beidseitigem Putz 

6,fi ≤ 0,15         min. d  11,5 cm / 11,5 cm 

6,fi ≤ 0,42         min. d  11,5 cm / 11,5 cm 

6,fi ≤ 0,70         min. d  11,5 cm / 11,5 cm 

 
 

vorh.  F90 – A 
Mauerziegel  
ohne / mit beidseitigem Putz 
Keller AW  vorh. d ~ 42 cm  
→ Wand darf zu 100 % ausgelastet werden 

→ Nachweis erfüllt 
Keller IW  vorh. d =15 cm /inkl. Putz 
→ Wand darf zu 50 % ausgelastet werden 

→ Nachweis erfüllt 
Keller IW  vorh. d =15 cm /inkl. Putz 
→ Wand darf zu 50 % ausgelastet werden 

→ Nachweis erfüllt 
 
 

vorh.  F30 – A 
Erdgeschoss  vorh. d ~ 40 bis 15 cm 
→ Wand darf zu 100 % ausgelastet werden 

→ Nachweis erfüllt 
1. Obergeschoss vorh. d ~ 40 bis 15 cm 
→ Wand darf zu 100 % ausgelastet werden 

→ Nachweis erfüllt 
   vorh. d ~ 15 cm (mit Putz) 

 

2) Mauerwerkswände: Neue Wände 
Tragende, raumabschließende Mauerwerkswände:(mehrseitige Brandbeanspruchung) 

erf. R30 

DIN EN 1996-1-2/NA, Tabelle B.1.4 und 2.4 

Mauerziegel nach DIN 105 Teil 1, 

Rohdichteklasse  1,2 ohne Putz / beidseitiger Putz 

6,fi ≤ 0,70          min. d  11,5 cm / 11,5 cm 

Kalksandsteine nach DIN 106,  
unter Verwendung von Normalmauermörtel 
ohne Putz / mit beidseitigem Putz 

6,fi ≤ 0,70          min. d  11,5 cm / 11,5 cm 
 
Porenbetonsteine nach DIN EN 771-4 

Rohdichteklasse  0,4 ohne Putz / beidseitiger Putz 

6,fi ≤ 0,70          min. d  11,5 cm / 11,5 cm 

 

 

vorh.: R 30 

 
neues Mauerwerk nach DIN 105 Teil 1,  
ohne / mit beidseitigem Putz, 
vorh. d ≥ 24,0 cm 

 
neues Mauerwerk nach DIN 106, 
ohne / mit beidseitigem Putz, 
vorh. d ≥ 17,5 cm 

→ Nachweis erfüllt 
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3) Mauerwerkspfeiler 
mehrseitige Brandbeanspruchung 

erf.: R 30  
DIN EN 1996-1-2/NA, Tabelle B.1.4  
 
Voll- und Hochlochziegel nach DIN EN 771-1 in 
Verbindung mit DIN 20000-401 und DIN EN 1996-
1-1/NA:2012-05, Anhang M, bzw. DIN 105-100 
Lochung: Mz, HLz A, HLz B, HLzT1 
Rohdichteklasse ≥ 1,2  
unter Verwendung von Normalmauermörtel 

6,fi ≤ 0,70  min. d = 24,0 cm / b = 36,5 cm 

vorh.: R 30 
 
 
 
 
vorhandene Pfeiler aus Ziegelmauerwerk 
in Anlehnung an die DIN 105-100, 
mit allseitigem Putz 
vorh. b/d ca. 30 / 54  ≥ 24/ 36,5 cm 

→ Nachweis erfüllt 

 

4) Neue Stahlbetonstützen (Eventualpos.) 
mehrseitige Brandbeanspruchung 

erf.: R 90 - KG 
DIN EN 1992-1-2/NA, Tabelle 5.2a 
- min. d = 35 cm mit erf. a = 5,3 cm 
-Heißbemessung bei kleineren Abmessungen 
erforderlich 
 
 
erf.: R 30 - NG 
DIN EN 1992-1-2/NA, Tabelle 5.2a 
- min. d = 20 cm mit erf. a = 3,2 cm 
- min. d = 30 cm mit erf. a = 2,7 cm 
 

vorh.: R 90 
 
- Stützen b/ d ≥ 35/ 35 cm  
- Betondeckung: c ≥ 4,0 cm 

→ Nachweis erfüllt 
 

 
- Stützen b/ d ≥ 20/ 20 cm  
- Betondeckung: c ≥ 3,0 cm 
-bzw. Heißbemessung gemäß statischer Berechnung 

→ Nachweis erfüllt 
 

 

5) Neue Stahstützen (Eventualpos.) 
mehrseitige Brandbeanspruchung 

erf.: F 30/ R 30 
 

QRO 100 x 5 mm (A = 18,40 cm²), S235 
(U =  40 cm), → U/A = 40/18,4 x100= 214 
 
HEA 160 ( A=38,8cm², U=62,4cm) U/A = 161 
 

vorh.: F 30-A 
 
- Promatect-L-Brandschutzbauplatten  
  Beplankung 20 mm 
Oder 

- Promatect-H-Brandschutzbauplatten  
  Beplankung 15+10 mm 
→ siehe Anlage (A2) oder verglb. 
    → Nachweis erfüllt 

 

6) Tragende Stahlträger 
drei- und vierseitige Brandbeanspruchung 

erf.: F 30/ R 30 
 
HEB 400, S235 … S355 
(A = 197,8 cm², U=100cm 3-seitig) U/A=56 
 
 
 
 
 

vorh.: F 30-A 
 
-  Promatect-L-Brandschutzbauplatten  
  Beplankung 20 mm 
Oder 

- Promatect-H-Brandschutzbauplatten  
  Beplankung 15+10 mm 
→ siehe Anlage (A2) oder verglb. 
Oder  gleichwertig 

→ siehe Anlage (A2)  → Nachweis erfüllt 
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F 30  
vorh. Sturzträger / > 3IPE 140 
A = 3x16,4=49,2 cm², U=49,6cm 3-seitig) U/A=100 
 
 
 

 
- Promatect-L-Brandschutzbauplatten  
  Beplankung 20 mm 
Oder 

- Promatect-H-Brandschutzbauplatten  
  Beplankung 15+10 mm 
→ siehe Anlage (A2) oder verglb. 
Oder 

Brandschutzputz d=15cm F30 Anlage A1 
    → Nachweis erfüllt 
 
 

 

 

2.2 § 29 Trennwände 

 

1) Trennwände zwischen verschiedenen Nutzungseinheiten 
Gemäß BSK werden an die Trockenbauwände zwischen Räumen mit unterschiedlicher Nutzung keine 

Brandschutzanforderungen gestellt. 

 

2) Trennwand Mauerwerk im EG Garderobe,Abstellraum, Flur  
Nach Bestandsunterlagen beträgt die Wand 12 cm und Mauerwerk Annahme aus LLZ MGII (1971) 

 

Tabelle NA B.1.2 
erf.: R 30 
Mauerziegel nach DIN 105 Teil 2 

Rohdichteklasse  0,8 
mit beidseitigem Putz 
 
Leichthochlochziegel Lochung A und B  
Rohdichteklasse ≥0,8 

6,fi ≤ 0,15         min. d  11,5 cm + Putz 

6,fi ≤ 0,42         min. d  11,5 cm + Putz 

6,fi ≤ 0,70         min. d  11,5 cm + Putz 
 
 

 

vorh.  R 30 
Mauerziegel nach DIN 105 Teil 2 
Rohdichteklasse = 0,8  
mit beidseitigem Putz 
 
 
Leichthochlochziegel  
 
 
vorh. d = 12 cm 
→ Wand darf zu 100 % ausgelastet werden 

→ Nachweis erfüllt 

 

 

3) Neue Trennwand Trockenbau im EG Raum Flur-Buffet / Lager 
Einbau einer nichttragenden Montagewand mit Unterkonstruktion aus Stahlblechprofilen und beidseitiger 

Beplankung aus Gipsplatten in EI 30 ( Trockenbauwand in F30-Qualität). 

Der Deckenanschluss ist gleitend F30 auszuführen. 

Mögliche Ausführung siehe Anlage A 4  oder vglb. 
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2.3 § 30 Brandwände 

 

Gemäß BSK sind keine Brandwände aufgrund der Gebäudeabmessungen und dessen Lage erforderlich. 

 

 

2.4 § 31 Decken 

 

2.4.1 Holzbalkendecken 

Da es sich um ein Bestandsgebäude mit Holzbalkendecken handelt und keine Nutzungsänderung vorliegt, 
müssen die Geschossdecken weiterhin nur den feuerhemmenden Anforderungen (F30) genügen.  
 
Einseitige Brandbeanspruchung 

erf.: F 30/ REI 30 

DIN 4102-T4, Literatur und Herstellerangaben 

 

- traditionelle Holzbalkendecke mit Schüttung aus 

Schlacke/ Sand, Rohrputz auf Sparschalung 

Einschubdecke: Holzbalken 18/26, Abstand 60 bis 

85cm 

 

vorh.: F 30-B/ REI 30 

 

 

- gemäß Literatur im Bestand ca. F 30-B (Siehe 

Anlage A 5) 

→ Nachweis erfüllt 

 
Die teilweise notwendigen Verstärkungen mit Stahlträgern werden in F30 ausgeführt, siehe §27. 
 
Die Brandschottung der Haustechnik erfolgt in Deckenebene mit zugelassenen Systemen. 
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2.4.2 Holz- Fußboden und Decke der Lüftungszentrale 

 
Im Dachraum des Bestandsgebäude sind wegen der Höhe von weniger als 2,20m Aufenthaltsräume nicht 
möglich. Daher bestehen an die Decke über dem Saal bei Gebäudeklasse 3 hinsichtlich des 
Feuerwiderstandes keine Anforderungen. 
Des weiteren ist für Decke / Fußboden und Leitungsführung die Muster-Richtlinie über 
brandschutztechnische Anforderungen an Lüftungsanlagen (Muster-Lüftungsanlagen-Richtlinie M-LüAR) zu 
beachten. 
 

2.4.3 Stahlbetonhohldielen westlicher Anbau von 1972 

 
Die Massivdeckenbereiche sind unterseitig zu begutachten. Die ggf. freiliegenden Stahlträger sind zu 
verputzen oder zu verkleiden. 
Da die Betonstärke und der Abstand der Tragbewehrung von der Unterseite her nicht bekannt sind, sind 
diese mit einem Putz von 25 mm Dicke zu versehen.  
Auch für die Stahlträger ist eine Mindestputzdicke (Mörtelgruppe P IV a oder P IVb) von 25 mm erforderlich. 
Der Putzträger muss mindestens 10 mm durchdrungen werden, dadurch ergibt sich eine Gesamtputzdicke 
der freiliegenden Stahlträger von 35 mm.  
 
Alternativ kann eine durchgehende Unterdecke (F30-A) angebracht werden.  
 
Stahlbetonhohldielen 

einseitige Brandbeanspruchung 

erf.: F 30/ REI 30 

DIN 4102-T4, Tab. 13 

 

Stahlbetonhohldielen aus Normalbeton 

- Mindestdicke d = 8 cm 

- Mindestachsabstand Bewehrung u = 10 mm 

 

 

vorh.: F 30-A/ REI 30 

 

 

Stahlbetonhohldielen aus Normalbeton 

- Deckenstärke d ≥ 8 cm 

- Achsabstand Bewehrung u ≥ 10 mm 

 

→ Nachweis erfüllt 

 

Stahlträger in Decken aus Stahlbetonhohldielen 

einseitige Brandbeanspruchung 

erf.: F 30/ REI 30 

DIN 4102-T4, Tab. 29/ 92 bzw. Herstellerangaben 

 

- Trägerunterflansche verputzt mit 5 mm 

Mindestputzdicke über Putzträger, Mörtelgruppe 

PIVa und PIVb bei Durchdringung des Putzträgers 

von ≥ 10 mm 

 

- über Trägeroberflansch Aufbau für F 30/ REI 30 

mittels Tragschalung und Fußbodenaufbau 

 

vorh.: F 30-A/ REI 30 

 

 

- bauseitige Kontrolle des Trägerputz;  

  soweit erforderlich, Putz ergänzen/ erneuern  

   

- alternativ GKF-Platten 1 x 12,5 mm  

   

. 

→ Nachweis erfüllt 
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2.4.4 Kappendecken Kellergeschoß 

 
einseitige Brandbeanspruchung 

erf.: F 90/ REI 90 
DIN 4102-T4, Tabelle 29 
 
- Gewölbe-/ Kappendecke d ≥ 10 cm 
 
- freiliegende Trägerunterflansche verputzt mit  
25 mm Mindestputzdicke über Putzträger, 
Mörtelgruppe PIVa und PIVb bei Durchdringung 
des Putzträgers von ≥ 10 mm 
 
- über Trägeroberflansch Mindestdicke eines 
Estrichs von 2,5 cm bzw. Mindestbetondeckung von 
6,5 cm 
 

vorh.: F 90-A 
 
 
- Gewölbe aus Vollziegeln, verputzt, d ≥ 11,5 cm 
 
- unterseitig freiliegende Trägerflansche verputzen, 
wie angegeben; 
alternativ mit 2 x 15 mm GKF-Platten o.glw. für F 90 
bekleiden  ( Anlage A 7 ) 
 
- über Trägeroberflansch ≥ 10 cm Aufbeton 
(Leichtbeton) und ≥ 3,0 cm Gussasphalt bzw. 
Zementestrich größerer Stärke 

 
→ Nachweis erfüllt 

 
 

2.4.5 Neue Stahlbetondecken im Kellergeschoß  (F90- Eventual Position) 

 

2-achsig gespannt, statisch bestimmt und unbestimmt 

erf.: REI 90 
DIN EN 1992-1-2, Tabelle 5.8 
 
min. h = 10 cm 
Mindestachsabstand der unteren Feldbewehrung 

1,5 < ly/lx  2,0 erf. a  2,0 cm 

ly/lx  1,5 erf. a  1,5 cm 
mit ly = längere Spannweite 

 

vorh.: REI 90 
 
 
vorh. h ≥ 18 cm > 10 cm 
Betondeckung untere Lage: c ≥ 2,5 cm 
vorh. a = 2,5 + 0,8/2 = 2,9 cm > 2,0 cm 
 
    → Nachweis erfüllt 
 
Bei der Ausführungsplanung zu berücksichtigen: 
Die Stützbewehrung ist an jeder Stelle gegenüber der DIN 1045-1 
erforderlichen Stützbewehrung um 0,15 x leff zu verlängern. Bei 
durchlaufenden Platten ist leff die Stützweite des angrenzenden 
größeren Feldes. 

1-achsig gespannt, statisch bestimmt und unbestimmt 

erf.: REI 90 
DIN EN 1992-1-2, Tabelle 5.8 
min. h = 10 cm 

erf. a ≥ 3,0 cm (unten) 

vorh.: REI 90 
 
vorh. h ≥ 18 cm > 10 cm 
Betondeckung untere Lage c ≥ 3,0 cm 
vorh. a = 3,0 + 0,8/2 = 3,4 cm > 3,0 cm 
 
     → Nachweis erfüllt 
 
Bei der Ausführungsplanung zu berücksichtigen: 
analog 2-achsig gespannte Platten 
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2.5 § 32 Dächer  

 
Den oberen Abschluss bildet ein Mansard-Holzdach, Eindeckung mit Bitumen-Dachbahnen, welches die 
Anforderung einer harten Bedachung erfüllt. Der Nachweis der verwendeten Materialien ist zu erbringen. 

2.6 § 34 Treppen 

Treppenläufe und –podeste: 

 

Treppenhaus KG/EG- T1 : notwendige Treppe in Massivbauweise→ nicht brennbar → Anforderung 
    erfüllt 
Treppenhaus DG/EG- T2 : notwendige Treppe in Massivbauweise→ nicht brennbar → Anforderung 
    erfüllt 
 
Treppenhaus Anbau- T3: Einstufung in interne Treppe (siehe BSK): Stahlkonstruktion → ohne  
    Brandschutz Anforderungen 
 

2.7 § 35 Notwendige Treppenräume, Ausgänge 

 
Anforderung gemäß BSK: REI-M 30 / REI 30 

2.7.1 Mauerwerkswände- vorhandene Mauerwerkswände 

 

DIN EN 1996-1-2/NA:2022-09 
Tabelle NA B.1.2 
erf.: R 90 – feuerbeständig  - KG 
 
Mauerziegel nach DIN 105 Teil 1 

Rohdichteklasse  1,2 
ohne Putz / mit beidseitigem Putz 

6,fi ≤ 0,15         min. d  11,5 cm / 11,5 cm 

6,fi ≤ 0,42         min. d  14,0 cm / 11,5 cm 

6,fi ≤ 0,70         min. d  17,5 cm / 11,5 cm 
 
 

 
 
 
 
 
vorh. d = 15 cm inkl. Putz TRH 1-Bestandswand 
 
→ Wand darf nur zu 50% ausgelastet werden; Wand 
erhält zusätzliche Belastung aus Massivtreppe 
→ neue Wand d=24 cm 

→ Nachweis erfüllt 

Tabelle NA B.1.2 
erf.: R 30 
Mauerziegel nach DIN 105 Teil 2 

Rohdichteklasse  0,8 
mit beidseitigem Putz 
 
Leichthochlochziegel Lochung A und B  
Rohdichteklasse ≥0,8 

6,fi ≤ 0,15         min. d  11,5 cm + Putz 

6,fi ≤ 0,42         min. d  11,5 cm + Putz 

6,fi ≤ 0,70         min. d  11,5 cm + Putz 
 
 

 

vorh.  R 30 
 
Annahme des vorh. MW: 
Mauerziegel nach DIN 105 Teil 2  
Rohdichteklasse = 0,8  
mit beidseitigem Putz 
 
vorh. d = 12 cm 
→ Wand darf zu 100 % ausgelastet werden 
→raumabschließende, feuerhemmende Trennwand, 
oberer Deckenanschluss F30 ausbilden 
    → Nachweis erfüllt 
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3. Anlagen 

 

 

3.1 Gipsputz   Anlage A 1 - 1 - 

3.2 Stahlstützen   Anlage A 2 - 2 - 

3.3 Stahlunterzüge   Anlage A 3 - 5 - 

3.4 nichttragende raumabschließende Trennwand  Anlage A 4 - 7 - 

3.5 Holzbalkendecken im Bestand    Anlage A 5 - 9 - 

3.6 Kappendecken  Anlage  A 6 - 10 - 
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3.1 Gipsputz   Anlage A 1 
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3.2 Stahlstützen   Anlage A 2 
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Promatect-H-Brandschutzbauplatten   Beplankung 20+15 mm 
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Promatect-L-Brandschutzbauplatten   Beplankung 40 mm 
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3.3 Stahlunterzüge   Anlage A 3 
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3.4 nichttragende raumabschließende Trennwand  Anlage A 4 

Z.B Knauf Brandwände W11.de–: Einfachständerwerk – Zweilagig/Dreilagig beplankt + Stahlblecheinlage 
oder vergleichbares  F30 mit gleitenden Deckenanschluss 

 

 

 

  Bsp. Anschluss an Holzbalkendecke  
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3.5 Holzbalkendecken im Bestand    Anlage A 5 

Aus Informationsdienst HOLZ  - Feuerhemmende Holzbauteile (F-30-B) Reihe 3/ Teil 4/ Folge 2 
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3.6 Kappendecken  Anlage  A 6 
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